
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Niederkassel beschließt das „Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept, Stadt 
Niederkassel“, mit der „Niederkasseler Liste“ als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne 
des § 1 Abs. 6 Nr.11 BauGB mit den zentralen Versorgungsbereichen Ortsmitte Niederkassel als 
„Hauptzentrum“, Ortsmitte Rheidt als „Nahversorgungszentrum“, Ortsmitte Mondorf als 
„Nahversorgungszentrum“. Die Ortsmitte „Ranzel“ ist kein Nahversorgungszentrum, sondern 
Ergänzungsstandort im nördlichen Stadtgebiet von Niederkassel.      
 
 


